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§Neues aus der Rechtsberatung

Fundraising 
über Online-Portale 
Dig i ta l isier ung  ist der  Z ug  der  Z ei t:  Da s Inter net,  d ie  soz ia len M ed ien und  d ie  for tschre i tende

Infor ma tionstechnolog ie  durchdr ingen immer  stä rk er  a l le  Lebensbereiche.  Über  8 0  Proz ent der

Deutschen sind  online,  da r unter  a uch immer  mehr  Ä ltere .  A uch N onprof i ts sind  lä ngst in d ieser

d ig ita len Da tenw elt a ngekommen und nutz en d ie M öglichkeiten insbesondere für  d ie Bescha f fung

und  W ei ter le i tung  von Spenden.  

Zu den vielen inno  -

vativen Fundraising-Kon-

zepten g ehö ren auch

O nline-Plattfo rmen und 

-N etzwerke, auf denen

Spenden für eine Viel-

zahl steuerbegünstig ter

Zwecke und O rganisa-

tio nen gesammelt wer-

den. Damit sind erheb-

liche Potenziale verbun-

den, aber auch recht-

liche Fallstricke. Literatur,

Erlasse der Finanzver-

waltung oder Rechtspre-

chung, die dazu O rien-

tierung  bieten kö nnten,

sind aber noch Mangel-

ware. Und in der Tat: Die rechtlichen Rahmenbedingun-

gen sind auf traditionelle gemeinnützige Körperschaften

zugeschnitten. Doch das so ll die Innovatoren nicht ab-

schrecken. Der Rechtsrahmen kann und muss auf die

neuen Instrumente abgestimmt werden. Das aber geht

nicht schematisch. Vielmehr sind die Verhältnisse in

jedem Einzelfall genau zu untersuchen und die Angebote

entsprechend zu gestalten.

„Geschäftsmodelle“ im Überblick

Die Grundidee von Internet-Spendenportalen, O nline-

Freiwilligenbörsen, virtuellen Marktplätzen und digitalen

Fördernetzwerken ist es, Engagierte mit steuerbegünstig-

ten O rganisationen zusammenzubringen. In Konzeption

und Umsetzung zeigt sich viel Kreativität. Die Ausprä-

gungen lassen sich grob wie fo lgt unterscheiden: 

• „Reine“ O nline-Portale werden i.d.R. von O rganisatio-

nen getragen, die selbst als steuerbegünstigt anerkannt

sind, wie z.B. Betterplace.org, G uteTat.de oder HelpDi-

rect.o rg . Sie stellen eine digitale Plattform zur Verfügung,

über die G eld- bzw. Zeitspenden zugunsten anderer

Nonpro fits beschafft und weitergegeben werden kön-

nen. Die Betreiber kümmern sich – zur Erleichterung der

Spendensammler – um eine ansprechende Präsentation,

die technische und rechtliche Infrastruktur, den Finanz-

transfer und ein Unterstützermanagement. Das tatsächli-

che Dienstleistungsangebot sowie die Nutzungsbedin-

gungen sind etwa hinsichtlich der Interaktionsmöglich-

keiten bzw. -pflichten mit den Spendern, der Berechnung

von Transaktionskosten und Provisionen oder möglicher

Datenanalysen von Portal zu Portal unterschiedlich.

• „Einkaufs“plattfo rmen wie z .B. Bildungsspender.de,

clicks4charity.net, das inzwischen eingestellte fraisr.com

oder der „Platzhirsch"  smile.amazon.de arbeiten nach

dem Prinzip des Affiliate-Marketings als eine Art „Markt-

platz für die gute Sache“ : Die O nline-Plattform schließt

Verträge mit Produktanbietern und Dienstleistern aus un-

terschiedlichen Bereichen ab und verlinkt diese auf ihrer

W ebsite. Um Spenden für gemeinnützige O rganisationen

zu generieren, müssen Kunden die „O nline-Shops“  über

die entsprechenden Links auf der Plattform ansteuern und

einen Kauf tätigen. Nach dem Einkauf erhält das Portal

eine Vermittlungsprovision (Affiliate) des Verkäufers, die

es (meist nach Abzug einer Bearbeitungsgebühr) an die

vom Nutzer ausgewählte Einrichtung weiterleitet.

• Darüber hinaus etablieren sich Social-Business-Modelle,

bei denen ein Dienstleistungs- oder Produktangebot mit der

Spendenmöglichkeit verknüpft wird. Dafür eignen sich

insbesondere Angebote, die mit einem regelmäßigen
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Zahlungsfluss verbunden sind. Ein Beispiel ist goood.de,

„der soziale Mobilfunkanbieter“ . Im Vertrag ist regelmä-

ßig  vorgesehen, dass der Kunde mit der Zahlung des

Preises geleichzeitig  eine Spende auslöst, die anschlie-

ßend an eine gemeinnützige Einrichtung oder ein Pro jekt

weitergeleitet wird, das beim Anbieter reg istriert ist.

Auch dort können die Kunden o ft die Empfänger ihrer

Zuwendung bestimmen.

• Schließlich bieten gewerbliche Unternehmen ihren

Kunden die Möglichkeit, auf den W ert von Rabatten,

Meilen o .Ä., die im Rahmen von Kundengewinnung oder

-bindung gewährt wurden, zugunsten steuerbegünstigter

O rganisationen zu verzichten. Dieser Ansatz wird auch

nicht selten vo n Finanzdienstleistern genutzt, die auf

ihren W ebsites Portale einrichten, auf denen sich NPO s

(ggf. beschränkt auf den eigenen Kundenstamm) präsen-

tieren können, um so  Förderungen zu generieren.

Der rechtliche Rahmen

Um zu funktionieren, müssen so lche Modelle Vorschrif-

ten berücksichtigen, die weitgehend noch auf die analo -

ge Welt ausgerichtet sind. Dies gilt etwa für die steuer-

liche Behandlung. So  muss gewährleistet sein, dass die

Spende freiwillig  und unentgeltlich erfo lgt; sie darf daher

nicht unmittelbar mit einem Geschäft auf Gegenleistung

verknüpft sein. Damit die Spende steuerlich wirksam ist,

muss der Empfänger nach Satzung und tatsächlicher Ge-

schäftsführung steuerbegünstigt sein. Da es sich meist um

Vorgänge der Mittelbeschaffung und -weiterleitung nach

§  58  Nr. 1  AO  handelt, ist eindeutig zu klären, wer die

Spenden entgegennimmt und die Zuwendungsbestätigun-

gen ausstellt. Sind gewerbliche Interessen im Spiel, stellen

sich Fragen der „ Infizierung“ . So llte die Präsentation der

begünstigten Körperschaft sich etwa als „echtes“  Spon-

soring darstellen, könnte eine Steuerpflicht entstehen.

Und auch weitere Rechtsfragen sind zu prüfen: Kann

eine einfache, klare und rechtssichere vertragliche Ge-

staltung zwischen den Beteiligten vorgesehen werden?

W ie lassen sich Datenschutz und Datensicherheit gewähr-

leisten? Wem gehören die generierten Spenderdaten?

Unter welchen Umständen sind Spendenempfänger bei

Einkaufsplattformen berechtigt, die Daten der Käufer zu

erfahren? W ie können die Aktivitäten in der Zahlungs-

kette rechtssicher gestaltet werden? Könnte es sich bei

der Plattform etwa um eine erlaubnispflichtige Zahlungs-

dienstleistung handeln? Sind die Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen des Portals so  ausgestaltet, dass sie den

Prozess transparent darstellen und einer Inhaltskontro lle

standhalten?

Für O nline-Portale bestehen für die verschiedenen Kon-

stellationen durchaus Rahmenbedingungen, unter denen

eine gemeinsame Spendenbeschaffung fo rmal korrekt

durchgeführt werden kann. Es bedarf in jedem Einzelfall

allerdings einer sorgfältigen Prüfung und Gestaltung, ins-

besondere einer pro fessionellen Rechtsberatung.

Fazit

Innovative O nline-Portal-Modelle nutzen die zuneh-

mende Bereitschaft der Menschen, über das Internet zu

ko mmunizieren und auch zu spenden. Der geltende

Rechtsrahmen ermöglicht es zwar, den Interessen der 

Beteiligten einschließlich des Fiskus zu entsprechen; er

bedarf aber der Anpassung an die spezifischen Anforde-

rungen der digitalen Welt. Die Engagierten, die Finanz-

verwaltung, die Rechtsprechung und v.a. der G esetz-

geber sind daher aufgerufen, für die Entwicklung von

„NPO  2 .0 “  eindeutige Regelungen zu schaffen.

Dr. Christoph Mecking

Beratungsservice

Sie haben ein rechtliches Problem und möchten den Bera-

tungsservice des Rechtsausschusses in Anspruch nehmen?

Mitglieder erhalten beim DFRV eine kos tengünstige Bera-

tung durch die Juristen des Rechtsausschusses. Weitere In-

formationen finden Sie unter www.fundraisingverband.de

-> Arbeitsgruppen -> Fachausschüsse Recht.
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